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Neue Kurse beginnen -  
Kursprogramm unter  
www.sc-wimsheim.de

Neue Gruppeneinteilung 
bei der Jugendfeuerwehr
Freitag, 27.01. Ausrücken Gruppe B
Freitag, 03.02. Ausrücken Gruppe A

2023

AM 11.02.2023
IN DER HAGENSCHIESSHALLE

RESTKARTENVERKAUF AB 30.01.23 . TEL. 0176 - 472 493 89 AB 17oo UHR

28.01.23

Büchereicafe  
am 01.02.2023

Online-Terminvereinbarung  
beim Bürgeramt unter 
www.wimsheim.de
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Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu
Enzkreis

Öffentliche Bekanntmachung
der Genehmigung der 9. Änderung  

des Flächennutzungsplans
des Gemeindeverwaltungsverbandes  

Heckengäu zum Zieljahr 2025
für den Bereich „Zwergberg“ Solarpark

auf Gemarkung Wiernsheim
nach § 6 Absatz 5 Baugesetzbuch

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Heckengäu, bestehend aus den Mitgliedsge-
meinden Friolzheim, Heimsheim, Mönsheim, Wiernsheim, 
Wimsheim und Wurmberg, hat in der öffentlichen Sitzung 
am 6. Oktober 2022 die 9. Änderung des Flächennut-
zungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes He-
ckengäu zum Zieljahr 2025 für den Bereich „Zwergberg“ 
Solarpark auf Gemarkung Wiernsheim beschlossen bzw. 
festgestellt.
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Gemeinde 
Wiernsheim in der gleichnamigen Gemarkung Wierns-
heim. Der Geltungsbereich liegt in der Flur 0 in den Ge-
wannen „Mönsheimer Weg“ und „Zwergberg“, hier auf den 
Flurstücken Nummern: 15600, 15601, 15602, 15603, 18045. 
Die Teilbereiche West und Ost werden durch den im Zen-
trum in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Wirtschaftsweg 
voneinander getrennt (Flurstück Nr. 18046, nicht Teil des 
Geltungsbereiches).
Die westliche Teilfläche hat einen Flächeninhalt von rund 
3,3 ha und die östliche Teilfläche hat einen Flächeninhalt 
von rund 2,8 ha. Die Summe aus beiden Teilflächen ergibt 
somit eine Gesamtfläche mit einem Flächeninhalt von rund 
6,1 ha.
Im Einzelnen gilt der zeichnerische Planteil (Lageplan) vom 
24.11.2022 des Büros gutschker & dongus GmbH, Odern-
heim.
Die am 6. Oktober 2022 von der Verbandsversammlung des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu beschlosse-
ne 9. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 für den 
Bereich „Zwergberg“ Solarpark auf Gemarkung Wierns-
heim, wurde gemäß § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes und ande-
rer energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 8. Oktober 
2022 (BGBl. I S. 1726) geändert worden ist, mit Bescheid 
des Landratsamtes Enzkreis, Amt für Baurecht, Natur-
schutz und Bevölkerungsschutz, vom 5. Januar 2023, 
eingegangen am 20. Januar 2023, genehmigt.
Die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu für 
den Bereich „Zwergberg“ Solarpark auf Gemarkung 
Wiernsheim wird mit der Bekanntmachung wirksam  
(§ 6 Absatz 5 Satz 2 BauGB).
Die 9. Änderung des Flächennutzungsplans 2025 für den 
Bereich „Zwergberg“ Solarpark auf Gemarkung Wiernsheim 
kann einschließlich ihrer Begründung bei der Geschäfts-

E I N L A D U N G
zu der am Dienstag, 31. Januar 2023, um 19:00 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses Wimsheim 
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates.

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung
1.  Bekanntgabe und Anerkennung der Niederschrift 

über die Sitzung vom 13. Dezember 2022
2. Baugesuche
 2.1  Bauantrag - Keplerstr. 27, Flst. 6210 
   Neubau eines Wohnhauses mit zwei Wohnein-

heiten
 2.2  Bauantrag - Austr. 27, Flst. 5739 
   Abbruch Doppelgarage, Neubau Doppelgarage 

mit Dachterrasse
 2.3  Bauantrag - Reuchlinstr. 27, Flst. 6168 
  Ergänzung zu Vorlage 61/2022
  Unterkellerung des Wohnhauses
 2.4  Bauantrag - Breitlohweg 18, Flst. 6141
  Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage 
 2.5  Bauantrag - Breitlohweg 20, Flst. 6142
  Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage
3. Annahme von Spenden durch die Gemeinde – 
 Beschluss des Gemeinderates nach § 78 (4) GemO
4.  Haushalt 2023 – Beratung über das Investitionspro-

gramm 2023
5. Bekanntgaben und Verschiedenes
6. Einwohnerfrageviertelstunde

Die Einwohnerschaft ist zu dieser Sitzung herzlich 
eingeladen.

Wimsheim, 23. Januar 2023

gez. Mario Weisbrich
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen

Elektrogeräte-Entsorgung 2023 in Wimsheim
Für die Anmeldung zur Abholung von Elektrogeräten wird 
ein entsprechender Entsorgungsscheck benötigt, welchen 
Sie im Bürgeramt bei vorheriger Terminvereinbarung unter 
07044 9427-13 erhalten können. 
Dieser muss mindestens 3 Wochen vor dem Abholungs-
termin beantragt werden. 

Die nächsten Termine sind am:
01.03.2023, 03.04.2023, 03.05.2023, 05.06.2023, 03.07.2023, 
04.09.2023, 04.10.2023, 06.11.2023, 04.12.2023
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stelle des Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu 
im Rathaus Mönsheim, Schulstraße 2, 71297 Mönsheim, 
während den üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann die 9. Änderung des Flächennutzungs-
planes, die Begründung und die zusammenfassende Er-
klärung nach § 6a Abs. 1 BauGB einsehen und über deren 
Inhalt Auskunft verlangen (§ 6 Absatz 5 Satz 3 BauGB).
Eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 
Absatz 2 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung nach § 
214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch sind gemäß § 215 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 sowie Satz 2 Baugesetzbuch un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich oder elektronisch ge-
genüber dem Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu 
geltend gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung 
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen.

Eine etwaige Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der aktuellen Fassung oder von aufgrund der 
GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Änderung des Flächennutzungsplans ist 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung und unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, gegenüber dem Ge-
meindeverwaltungsverband Heckengäu geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung nach der GemO verletzt worden sind (vgl. 
§ 4 Abs. 5 GemO).

Mönsheim, den 20. Januar 2023

gez. Michael Maurer
Verbandsvorsitzender

Leben retten – Rettungsgasse freihalten!

Rettungsgasse
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Ö�nungszeiten

Öffnungszeiten des Rathauses
Für alle Erledigungen auf dem Bürger-
meisteramt ist eine vorherige Termin-
vereinbarung (telefonisch oder per E-
Mail) erforderlich.
Termine beim Bürgeramt können 
auch online gebucht werden unter 
www.wimsheim.de.
So erreichen Sie die zuständigen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen:
Zentrale
Telefon  9427 – 0
Telefax  9427 – 25
gemeinde@wimsheim.de
Bürgermeister
Mario Weisbrich  9427 – 15
mario.weisbrich@wimsheim.de
Vorzimmer
Melanie Werner  9427 – 10
melanie.werner@wimsheim.de
Hauptamt
Katrin Hölle  9427 – 23
katrin.hoelle@wimsheim.de
Bauamt
Ulrike Rentschler  9427 – 18
ulrike.rentschler@wimsheim.de
Standesamt
Sandra Cirica  9427 – 12
standesamt@wimsheim.de
Bürgeramt
Monika Bossert  9427 – 13
Marion Mörk  9427-13
Yvonne Wolfinger  9427-13
buergeramt@wimsheim.de
Kämmerei
Samara Della Ducata  9427 – 17
kaemmerei@wimsheim.de
Kasse
Monja Heidinger  9427 – 16
finanzen@wimsheim.de
Steueramt
N. N.  9427 – 11
finanzen@wimsheim.de
Zweckverband Bauhof Heckengäu 

903 - 194
Bauhofleiter Christian Kühnle
info@zvbh.de
Wasserversorgung - Notfallnummer 
 903 – 95 17
(Weiterleitung auf Mobilfunk)
Ortsbücherei Wimsheim  9427 – 29
Stephanie Fleck
buecherei@wimsheim.de

Kindergarten und Kinderkrippe 
Wimsheim  4 17 73
Leitung Frau Esther Selbonne
kindergarten@wimsheim.de
Landratsamtes Enzkreis  07231 / 308-0
Zähringerallee 3, 75177 Pforzheim
Telefax 07231 / 308-9417
landratsamt@enzkreis.de

Notdienste

116 117
Der ärztliche Bereitschaftsdienst 
ist nicht zu verwechseln mit dem 
Rettungsdienst, der in lebensbe-
drohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei 
Notfällen, zum Beispiel Ohnmacht, 
Herzinfarkt, akuten Blutungen oder 
Vergiftungen, alarmieren Sie bitte 
sofort den Rettungsdienst unter der 
Notrufnummer 112.

Verein Notfallpraxis
der Pforzheimer 
Ärzteschaft e.V.

Notfallpraxis 
der Pforzheimer Ärzteschaft e.V.
am Siloah St. Trudpert Klinikum, 
Wilferdinger Straße 67
Telefon 116 117
Mo, Di, Do von 19 Uhr bis 24 Uhr
Mittwoch von 14 Uhr bis 24 Uhr
Freitag von 16 Uhr bis 24 Uhr
Samstag, Sonntag von 08 Uhr bis 24 Uhr
Feiertage von 08 Uhr bis 24 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis 
Helios Klinikum Pforzheim:
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim
Telefon 07231 969-2969
Mi 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr,
Fr 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sa, So, Feiertag 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Notfallpraxis Mühlacker  
Enzkreis-Kliniken
Hermann-Hesse-Str. 34, 
75417 Mühlacker
Telefon 116 117
Mo - Fr 18:00 Uhr bis 7:00 Uhr
Sa, So, Feiertag 7:00 Uhr bis 7:00 Uhr

Zuständige Bezirksschornstein-
fegermeister
Herr Jens Rosenberger, 
Buchenweg 42, 75228 Ispringen 
Tel. 07231 4297060

zuständig für die Straßen: Austr. - Uhland-
str. - Wiernsheimer Weg - Silcherstr. - Ha-
selweg - Sonnenweg - Kernerstr. - Wen-
gertweg - Hauffstr.- Lessingstr. - Im Talrain 
- Mörikestr. ab Gebäude 18 bis Ende

Herr Benjamin Niesz, 
Sudetenstraße 16, 
75417 Mühlacker, 
Tel. 07041 9839528
zuständig für alle Straßen außer den 
oben genannten, für die Bezirks-
schornsteinfegermeister Rosenberger 
zuständig ist.

Zahnärztlicher Sonntagsdienst

Neue einheitliche Notfalldienstnummer 
0761 / 120 120 00
Hier erfahren Sie, welche Zahnarztpra-
xen in Ihrer unmittelbaren Umgebung 
zum Zeitpunkt Ihres Anrufes Notdienst 
haben.

Apotheken-Notdienst

28.01.2023 Stadt-Apotheke, 
Frankfurter Str. 30, 75433 Maulbronn, 
Tel. 07043 900100
29.01.2023 Apotheke am Bahnhof, 
Bahnhofstr. 120, 75417 Mühlacker, 
Tel. 07041 4098025

Tierärztlicher Notdienst

28.+29.01.2023
Tierarztpraxis Schuch
Malmsheimer Str. 1
71272 Renningen
07159 - 800585

ÖFFNUNGSZEITEN &  
ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST

IMPRESSUM 

Herausgeber: Gemeinde Wimsheim

Druck und Verlag: Nussbaum Medien Weil der 
Stadt GmbH & Co. KG, Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot, www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle  
sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen: 
Bürgermeister Mario Weisbrich, 71299 Wimsheim, 
Rathausstraße 1, oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch interes-
siert“ und den Anzeigenteil:  Klaus Nussbaum, 
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und Zustellung): 
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf:  
gaggenau@nussbaum-medien.de
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Gemeindeeinrichtungen

Kindergarten Wimsheim

Mit den Maxis im Stadttheater Pforzheim

 
 Fotos: KiTa

Freundschaft, Vorurteile und Fantasie ... darum geht es in 
dem Kindermusical „Lippels Traum“, das unsere Maxi-Kinder 
am Donnerstag, den 12.01.2023 im Theater Pforzheim be-
staunen durften. Das Musical von Rainer Bielfeldt nach einem 
Buch von Paul Maar bot uns und unseren Kindern nach einer 
corona-bedingten Pause endlich wieder die Möglichkeit, ein 
Theater zu besuchen, gemeinsam zu lachen, sich auch ein 
wenig zu fürchten, anzufeuern und vor Spannung den Atem 
anzuhalten. Für viele Kinder war es der erste Besuch eines The-
aters und so war die Atmosphäre, der große Saal, die Schein-
werfer und die echten Schauspieler sehr eindrucksvoll und 
nachhaltig. So ist doch das Theater eine bedeutende Chance, 
Kinder für Kultur zu begeistern und somit zur emotionalen, 
sozialen und künstlerischen Entwicklung beizutragen. Die 
Kinder hatten einen außergewöhnlichen Vormittag mit viel 
Spaß und neuen, spannenden Eindrücken, die vielleicht auch 
ihre Neugierde auf weitere Theaterbesuche geweckt haben.

Ortsbücherei

Öffnungszeiten der Bücherei Wimsheim
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag:  10.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mittwoch:  15.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag:   17.00 Uhr - 18.00 Uhr
Kirchgasse 5, Altes Schulhaus
buecherei@wimsheim.de
Tel.: 07044-9427-29

Öffnungszeiten Büchereicafé im Januar/Februar 
und März 2023
An folgenden Terminen hat unser Büchereicafé von 15 bis 
17 Uhr für Sie geöffnet.
18.01.2023, 1.02.2023, 15.02.2023, 8.03.2022 und 22.03.2023.
Wir freuen uns über Ihr Kommen.
Backen Sie gerne ? Dann melden Sie sich bei uns zu den 
Öffnungszeiten. Wir freuen uns über eine Kuchenspende.
Ihr Bücherei Team

Freiwillige Feuerwehr Wimsheim

Termine
Termine
30. Januar 2023
Gesamtübung Brand
Beginn: 19:00 Uhr

Einsatzbericht
Am 16.01.2023 wurde die Wimsheimer Feuerwehr um 
10:36 Uhr über die Leitstelle Pforzheim zu einem Einsatz 
am Wimsheimer Häckselplatz alarmiert. Das Einsatzstich-
wort lautete „Containerbrand Häckselplatz“.
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde eine mäßige 
Rauchentwicklung aus dem Container festgestellt. Der 
Grund für die Rauchentwicklung war das illegale Entsor-
gen heißer Asche im Grünschnitt-Container. Die Feuerwehr 
löschte die heiße Asche ab und kontrollierte im Anschluss 
mittels Wärmebildkamera die Temperatur der Schadensstel-
le. Nachfolgend wurde der Sachverhalt der Polizei gemeldet.
Die Feuerwehr Wimsheim rückte nach ca. 25 min. wieder 
im Gerätehaus ein.
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Jugendfeuerwehr Wimsheim

Termine
Am Freitag, den 27.01. trifft sich die Jugendfeuerwehr 
Gruppe B um 18:30 Uhr in Uniform zum Ausrücken am 
Feuerwehrhaus.
Am Freitag, den 03.02. trifft sich die Jugendfeuerwehr 
Gruppe A um 18:30 Uhr in Uniform zum Ausrücken am 
Feuerwehrhaus.

!Bitte beachtet die neuen Gruppeneinteilungen!

Abfall aktuell

Abfuhrtermine
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Alle Termine gelten nur für Tonnen bis 240 Liter.
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Häckselplatz   
südlich des Schützenhauses beim Lärmschutzwall, 
geöffnet: ganzjährig
Mo.-Fr. von 07.00-20.00 Uhr
Sa. von 07.00-18.00 Uhr
So. und Feiertag geschlossen

Standort Recyclinghof
Friolzheim:           Ende der Brühlstraße, Bauhof
Wurmberg:          Öschelbronner Str. 62

14.01.
11.02.
04.03.

Zusät

1     Mi                                                 09:00-12:30   14:00-17:30 E
2     Do                                                                                
3     Fr                                                  09:00-12:30   14:00-17:30
4     Sa                                                 08:30-11:30   13:00-16:00
5     So                                                                                
6     Mo                                                                               
7     Di                                                 14:00-17:30            
8     Mi                                                                                
9     Do                                                 14:00-17:30   09:00-12:30
10   Fr                                                                                 
11   Sa                                                 13:00-16:00   08:30-11:30
12   So                                                                                
13   Mo       8                                                                       
14   Di                                                                       14:00-17:30
15   Mi                       8                                                         
16   Do                                                 09:00-12:30   14:00-17:30
17   Fr                                                                                 
18   Sa                                                 08:30-11:30   13:00-16:00
19   So                                                                                
20   Mo                                                                               
21   Di                      8                                                          
22   Mi                                     8          14:00-17:30   09:00-12:30
23   Do                                                                                
24   Fr                                                  14:00-17:30   09:00-12:30
25   Sa                                                 13:00-16:00   08:30-11:30
26   So                                                                                
27   Mo       8                                                                       
28   Di                                                                                

Landratsamt Enzkreis
Ö�entliche Bekanntmachung

Sprechstunde Beratungsstelle für Hilfen im 
Alter in Mönsheim
Jeden Donnerstag findet in Mönsheim eine Sprechstunde 
der Beratungsstelle für Hilfen im Alter statt. Angesprochen 
sind ältere Bürgerinnen und Bürger und deren Angehörige. 
Themen können sein:
• Wie komme ich trotz Einschränkungen zuhause zu-

recht?
• Informationen über verschiedene Unterstützungs-

möglichkeiten (Haushaltshilfe, Kurzzeit-oder Verhinde-
rungspflege, Tagespflege, Betreutes Wohnen oder Pfle-
geheime etc.)

• Wir sprechen über Ihre Fragen zu finanziellen und recht-
lichen Angelegenheiten wie Vollmachten, Patienten-
verfügung, Elternunterhalt oder Themen der Sozialhilfe.

• Dazu gehören Informationen zum Thema Wohngeld, 
Grundsicherung, Schwerbehindertenausweis oder Fra-
gen zur Krankenbeförderung.

• Wir bieten Ihnen ein vertrauliches Gespräch, um über 
ein weiteres persönliches Anliegen zu sprechen.

Die Sprechstunde findet von 10 bis 12 Uhr im Rathaus 
Mönsheim innerhalb des Sozialen Netzwerkes statt.
Ebenso bietet die Beratungsstelle telefonische Beratung 
sowie Hausbesuche an
BHA Heckengäu Claudia Füllborn 07041- 89745023 oder 
bha@enzkreis.de

Presseinformation 01/2023 der Klimaschutz- und Ener-
gieagentur Enzkreis Pforzheim
Pforzheim, 21. Januar 2023
Seit diesem Jahr gilt die vierte und letzte Stufe der Photo-
voltaik-Pflicht in Baden-Württemberg
Am 1. Januar 2023 ist die finale Stufe der Photovoltaik-
Pflicht im Südwesten in Kraft getreten: Bei einer grund-
legenden Dachsanierung müssen Eigentümerinnen 
und Eigentümer von Gebäuden eine Photovoltaikanla-
ge installieren. Wer sein Dach großflächig saniert, muss 
mindestens 60 Prozent der solargeeigneten Dachflä-
che mit Photovoltaik-Modulen belegen. Alternativ ist 
auch die Installation einer solarthermischen Anlage 
möglich.
Wer eine Photovoltaikanlage errichtet, erzeugt günstigen 
Solarstrom. Das macht unabhängiger vom Stromversor-
ger und den steigenden Strompreisen. Außerdem trägt 
es zu einem klimaneutraleren Strommix bei. Je nach Grö-
ße der Anlage und dem individuellen Strombedarf wird 
in Wohngebäuden rund ein Drittel des Ökostroms für die 
Beleuchtung und elektrische Geräte selbst verbraucht. 
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die einen 
Solarstromspeicher, ein Elektroauto oder eine Wärmepum-
pe haben, können den wirtschaftlich lukrativen Eigenver-
brauch des Stroms vom Dach noch weiter steigern.
Den Teil, der nicht selbst genutzt werden kann, speist die 
Anlage gegen eine Vergütung in das öffentliche Netz ein. 
Diese wurde im Sommer 2022 deutlich angehoben: Der 
Vergütungssatz für Hausdach-Anlagen unter zehn Kilowatt 
installierter Leistung liegt nun bei 8,2 Cent pro Kilowatt-
stunde. Das sind rund 30 Prozent mehr als zuvor. Inzwi-
schen ist auch eine Volleinspeisung wieder attraktiv. Hier 
liegt die Vergütung bei 13 Cent pro Kilowattstunde.
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60 Prozent des Dachs müssen belegt werden
„Bei künftigen Dachsanierungen müssen mindestens 60 
Prozent des Dachs für Photovoltaik genutzt werden“, so Eli-
as Wege von der Klimaschutz- und Energieagentur Enzkreis 
Pforzheim (kurz: keep). „Damit ist die vierte und letzte Stufe 
der Photovoltaik-Pflicht umgesetzt.“ Vorher galt dies schon 
beim Neubau von Wohn- und Nichtwohngebäuden und 
Parkplätzen.
Die 60 Prozent sind dabei als Mindestanforderung zu ver-
stehen. Oftmals ist auch die Installation einer größeren So-
laranlage bis hin zu einer vollständigen Abdeckung der ge-
eigneten Dachfläche sinnvoll. Dies gilt zum Beispiel für die 
Eigentümerinnen und Eigentümer, die bereits eine Wärme-
pumpe betreiben, ein E-Auto nutzen oder eine solche An-
schaffung planen. Sie reduzieren mit der größeren Anlage 
die Netzstromkosten für den gestiegenen Stromverbrauch. 
Außerdem sinken bei größeren Anlagen die relativen Kos-
ten. Meist ist eine Vergrößerung der Anlage auch sinnvoll, 
um den zusätzlich erzeugten Strom einzuspeisen.
Die Solar-Pflicht trägt wesentlich zur Hebung des Pho-
tovoltaik-Potentials auf den Dachflächen im Südwesten 
bei. Jedes Jahr greift die Solar-Pflicht bei geschätzt 27.000 
Wohngebäuden und 7.000 Nichtwohngebäuden in Baden-
Württemberg, deren Dächer für eine Solarnutzung geeig-
net sind und auf denen bisher noch keine Photovoltaik- 
oder Solarthermie-Anlage installiert wurde.

Was ist zu beachten?
Kleinere Dachflächen von unter 20 Quadratmetern sind 
von der Pflicht ausgenommen. Als solargeeignet gelten 
Dachflächen außerdem nur, wenn sie ausreichend von der 
Sonne beschienen werden und nicht nach Norden ausge-
richtet oder durch Bäume, andere Gebäude etc. verschattet 
werden. Denkmalgeschützte Gebäude sind nicht prinzipiell 
von der Solar-Pflicht ausgenommen, hier erfolgt eine Ein-
zelfallprüfung. Das Denkmalamt ist dabei in die Entschei-
dung einbezogen und bestimmt mit, ob und was installiert 
werden darf. Zudem ist es möglich, einen Härtefallantrag 
bei der unteren Baurechtsbehörde zu stellen, wenn die In-
stallation einer Photovoltaikanlage einen unverhältnismä-
ßig hohen wirtschaftlichen Aufwand verursachen würde. 
Diese Anträge haben inzwischen allerdings nur noch im 
Einzelfall Erfolg.

Zur Erfüllung der Pflicht kann die Anlage statt auf dem 
Dach auch auf einem Carport oder im Garten stehen. Die 
Verpachtung der Dachfläche an Dritte, die dort eine So-
laranlage installieren und betreiben, ist ebenfalls möglich. 
Eine weitere Option ist die Installation einer solarthermi-
schen Anlage, die das Brauchwasser erwärmt oder die 
Heizung unterstützt. Damit haben Eigentümerinnen und 
Eigentümer einen Spielraum bei der Umsetzung der Pho-
tovoltaik-Pflicht.

„Es empfiehlt sich auf jeden Fall, vorab eine einstündige und 
kostenlose Erstberatung bei der Klimaschutz- und Energie-
agentur Enzkreis Pforzheim in Anspruch zu nehmen“, be-
tont Felicia Wurster von der keep. Bei Fragen rund um das 
Thema Photovoltaik können die Energieberater*innen der 
keep weiterhelfen.
Die Anmeldung für einen Termin zur Beratung ist online 
über folgenden Link möglich: https://keep-energieagen-
tur.de/terminbuchung. (keep)

Pfiffig kochen für Singles und Paare: Praxiskurs 
des Landwirtschaftsamts am 16. Februar
ENZKREIS. Wer denkt, dass es sich nicht lohnt, für ein oder 
zwei Personen zu kochen, kann sich vom Gegenteil über-
zeugen lassen: beim Kochworkshop „Pfiffig kochen für 
Singles und Paare“ am Donnerstag, 16. Februar. Denn mit 
einer guten Vorratshaltung, frischen Zutaten und alltags-
stauglichen Rezepten gelingt auch im kleinen Haushalt 
eine abwechslungsreiche Verpflegung. Im Kurs gibt es jede 
Menge Tipps für den geplanten Einkauf, arbeitssparende 
Zubereitung und sinnvolle Resteverwertung. Gemeinsam 
werden Pasta, Suppen und Salate zubereitet, die nicht nur 
lecker schmecken, sondern gut vorzubereiten sind und 
sich somit auch als Mahlzeit in der Mittagspause eigenen.
Der Kurs findet im vhs-Haus in Pforzheim von 17.30 bis 21 
Uhr statt und kostet 15 Euro inklusive Lebensmittel. An-
meldungen sind unter Telefon 07231 308-1800 oder online 
aufwww.enzkreis.de/Landwirtschaftsamt (Rubrik Veran-
staltungen) bis zum 9. Februar möglich. Für Fragen steht 
Ellen Riexinger vom Landwirtschaftsamt per E-Mail an El-
len.Riexinger@enzkreis.de gerne zur Verfügung. (enz)

Am Montag, 30. Januar: Digitaler Vortrag zu 
Barrierefreiheit bei Trainingsstätten und Sport-
ausstattung
ENZKREIS. Barrierefreie Trainingsstätten und Sportausstat-
tung – darum geht es am Montag, 30. Januar, ab 18 Uhr 
bei einem digitalen Vortrag des Württembergischen Lan-
dessportbundes. Er ist Teil der Inforeihe „Inklusion im und 
durch Sport“ und bietet Vereinen, Kommunen, Einrichtun-
gen und allen sonst Interessierten die Gelegenheit, sich zu 
informieren und hilfreiche Tipps für eine inklusive Vereins-
arbeit zu holen.
Wer an der kostenlosen Veranstaltung, die über die Platt-
form Webex laufen wird, teilnehmen möchte, kann sich 
gerne per E-Mail an Aileen Di Maggio vom Amt für Bildung 
und Sport des Enzkreises wenden (Aileen.DiMaggio@enz-
kreis.de). Sie verschickt dann die Zugangsdaten. (enz)

 
Foto: Adobe Stock486237086/Drazen
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Soziales

Pflegestützpunkt  
östlicher Enzkreis
Kostenlose, unabhängige, um-
fassende und individuelle Be-
ratung im Vor- und Umfeld von 
Pflegebedürftigkeit für alle Altersgruppen rund um das 
Thema Pflege:
• Aufzeigen vorhandener Unterstützungsangebote
• Beratung über sozialrechtliche/ finanzielle Leistun-

gen wie z. B. Pflegeversicherung, Sozialhilfe u. Ä.
• Beratung über ambulante, teilstationäre und statio-

näre Hilfen
• Hilfe bei Klärung von Kostenfragen für pflegerische, 

medizinische und soziale Leistungen
• Erstellung eines individuellen Hilfeplans
• Vermittlung und Koordination der einzelnen Hilfen
Die Beratung kann telefonisch oder nach vorheriger 
Terminvereinbarung auch im Pflegestützpunkt oder zu 
Hause erfolgen.
Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr und Di. 15.00 – 18.00 Uhr
Tel. 07231 308-5022
E-Mail: psp@enzkreis.de
Bahnhofstraße 86, 75417 Mühlacker

Wohnberatung Enzkreis im DRK-Kreisverband 
Pforzheim-Enzkreis e. V.
Kronprinzenstraße 22
75177 Pforzheim
Tel. 07231/373-236
E-Mail: wohnberatung-enzkreis@drk-pforzheim.de

Ambulanter Hospizdienst  
Östlicher Enzkreis e.V.
Bahnhofstr. 86, 75417 Mühlacker
Tel. 07041-8153689
www.hospizdienst-oestlicher-enzkreis.de

Frühe Hilfen des Caritasverbands e.V.  
Pforzheim für den Enzkreis
Familienhebammen/ Familienkinderkrankenpflegerinnen/ 
Heilpädagogische und psychosoziale Unterstützung.
Wir bieten Begleitung für Familien mit Kindern unter 
drei Jahren.
Kontakt: 07231-128 844
E-Mail: fruehe.hilfen@caritas-pforzheim.de

Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche Tel. 07231 30870
KISTE – Hilfen für Kinder und Jugendliche von psychisch- 
und suchtkranken Eltern, mit Gewalterfahrungen in der 
Familie
KiWi – ein Unterstützungsangebot für geflüchtete Familien

Jugend- und Suchtberatung
Beratung und Behandlung für Jugendliche,  
Suchtgefährdete, Abhängige und deren Angehörige
Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim
Tel.: 07231 92277-0
www.planb-pf.de
Telefonisch erreichbar:
Mo, Di, Do: 10 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr
Mittwoch: 14 – 17 Uhr
Freitag: 10 – 12 Uhr
… und nach Vereinbarung
Offene Sprechstunde (für Erstkontakt):
Montag 16 – 17.30 Uhr
Donnerstag 10 – 11.30 Uhr
… einfach ohne Termin vorbeikommen.

Plan B gGmbH, Jugend-, 
Sucht- und Lebenshilfen

Fachberatungsstelle Enzkreis für Menschen  
in Wohnungsnot und Fragen der Existenz-
sicherung
Wir sind Anlaufstelle für Menschen, die von Wohnungs-
losigkeit bedroht oder betroffen sind oder in ungesi-
cherten / unzumutbaren Wohnverhältnissen leben.
Kontaktdaten:
Wichernhaus - Fachberatungsstelle Enzkreis
Westliche Karl-Friedrich-Str. 120, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231- 20448-0 Zentrale, 
Frau Keller: 07231-20448-22, 
Herrn Ullmann: 07231-20448-10, 
Telefax: 07231-20448-99, www.wichernhaus-pforzheim.de

bwlv - Zentrum Pforzheim
Im Haus der seelischen Gesundheit
„Lore Perls“, Fachstelle für psychisch kranke Menschen, 
Tagesklinik – Offene Sprechstunde (Mo. 13.00 – 15.00 Uhr).
Arbeitskreis Leben Pforzheim und Region –
Hilfe in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr.
Luisenstr. 54 – 56; 75172 Pforzheim
Tel.: 07231 1394080
Fax.: 07231 13940899

Wohnberatung Enzkreis im DRK-Kreisverband 
Pforzheim-Enzkreis e. V.
Kronprinzenstraße 22
75177 Pforzheim
Tel. 07231/373-236
E-Mail: wohnberatung-enzkreis@drk-pforzheim.de

consilio
Bahnhofstraße 86, 75417 Mühlacker
Demenzzentrum: 07231 308-500
Pflegestützpunkt östlicher Enzkreis: 07231 308-5022
Beratungsstelle für Hilfen im Alter Heckengäu: 
07231 308-5023



AMTSBLATT WIMSHEIM · 27. Januar 2023 · Nr. 4    |   9

Diakonie- und Sozialstation Heckengäu e.V.
Wir sind Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen. 
Wir bieten Ihnen:
• Alten- und Krankenpflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Tagespflege
• Nachbarschaftshilfe
• Betreuungsgruppe für demenzkranke Menschen
Sie erreichen uns persönlich:
Montag – Freitag 08:30 – 14:00 Uhr
Tel: 07044/905080 Fax: 07044/9050839
E-Mail: info@diakonie-heckengaeu.de
Internet: www.diakonie-heckengaeu.de
Lehmgrube 1/1,
71297 Mönsheim
Unser Anrufbeantworter ist außerhalb der Bürozeiten 
geschaltet – wir rufen Sie gerne zurück.

Kirchen

Evangelische Kirchengemeinde Wimsheim

E-Mail-Adresse: Pfarramt.Wimsheim@elkw.de
Telefon: 0 70 44 – 94 03 54
Öffnungszeiten: 
Dienstag, 10.00 – 12.00 Uhr, 
Donnerstag von 08.00 – 12.00 Uhr
Seelsorge und Sterbefälle: 
Teil-Gebiet I – Pfarrehepaar Haffner, Telefon 0 70 44 – 73 04
Teil-Gebiet II - Pfarrer Fritz, Telefon 0 70 44 / 93 83 46
Vermietung Gemeindehaus: Frau Hieber, Tel.: 4 26 33
Homepage: www.ev-kirchengemeinde-wimsheim.de
Pfarramt: Kirchgasse 10, Telefon 94 03 54, Fax 94 03 54

Wochenspruch: „Über dir geht auf der HERR, und seine 
Herrlichkeit erscheint über dir. “ Jesaja 60, 2
Wochenlied: „Herr Christ, der einig Gotts Sohn“ (EG 67)
Wochenpsalm:
„Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich.“  
 aus Psalm 97

Letzter Sonntag nach Epiphanias, 29. Januar 2023
10.45 Uhr - Gottesdienst im Rahmen der Predigtreihe mit 
Pfarrerin Erika Haffner (s. Mitteilungen)
Predigtthema: „Das Leben ist ein Fest“
Opfer: KGR – Leonberger Tafel
18.00 Uhr – Friedensgebet für die Ukraine und andere 
Kriegsgebiete im Gemeindehaus in Mönsheim (s. Mittei-
lungen)

Montag, 30. Januar 2023
16.30 Uhr – 18.00 Uhr, Pfadfinderjungschar / Treffpunkt vor 
der Bücherei
19.25 Uhr – Chor „Colors of Heaven“ im Gemeindehaus in 
Wimsheim

Mittwoch, 31. Januar 2023
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht in Wimsheim
18.30 Uhr – Kirchenchorprobe

Freitag, 03. Februar 2023
20.00 Uhr – Posaunenchor

Opfergaben:
• Ihre Opfergaben können Sie gerne überweisen auf das 

Konto:
• Ev. Kirchengemeinde Wimsheim
• Raiffeisenbank Wimsheim
• IBAN: DE76 6066 1906 0045 3000 03
• BIC: GENODES1WIM
• Bitte Opferzweck „Liebenzeller Mission“ angeben!

Mitteilungen:

Biblische Essgeschichten – Predigtreihe im Distrikt
Bereits zum siebten Mal hintereinander starten wir in un-
serem Distrikt mit einer Themenreihe ins neue Jahr. Zu 
Beginn des Jahres 2023 wird es nun in unseren vier Ge-
meinden um Essgeschichten in der Bibel gehen. Diese 
Geschichten durchziehen die Bibel von vorne bis hinten: 
angefangen bei der Paradiesfrucht, die zur unwiderstehli-
chen Versuchung wurde, über das berühmte Linsengericht 
bis hin zur Aussicht auf ein himmlisches Festmahl in Gottes 
neuer Welt. Es ist alles dabei! Und irgendwo dazwischen 
sehen wir Jesus vor uns, der auf dieser Erde so viel mit an-
deren am Essen und Trinken war, dass einige Zeitgenossen 
ihn sogar einen „Fresser und Weinsäufer“ nannten. Es lohnt 
sich also, sich dieses Thema einmal näher anzuschauen.
Aus der schier unendlichen Fülle an biblischen Essge-
schichten wurden folgende Themen herausgegriffen:
• „Überraschungsgäste“ (1. Mose 18,1-15) mit Pfarrer 

Daniel Haffner (29.01.: Heimsheim)
• „Ein Festmahl, dessen Tage gezählt sind“ (Daniel 5,1-

30) mit Pfarrer Christoph Fritz (05.02. Mönsheim und 
Wimsheim)

• „Das Leben ist ein Fest“ (Texte aus dem Lukasevan-
gelium) mit Pfarrerin Erika Haffner (29.01.: Mönsheim 
und Wimsheim / 05.02.: Heimsheim / 19.02.: Friolzheim).

• „Frühstück am See Genezareth“ (Johannes 21,1-14) 
mit Prädikant Gerhard Schöps

• (05.02.: Friolzheim).
• „Eine Mahlzeit führt zu heftigem Streit“ (Galater 2, 

11-21) mit Pfarrer Christoph Fritz (12.02.: Friolzheim 
und Wimsheim)

Herzliche Einladung!

*Freiwilligendienst im Ausland.*
*Sozial-diakonische Projekte und evangelische Gemeinden 
unterstützen!*
Für ein Jahr ins Ausland gehen und dort einen freiwilligen 
Dienst leisten: in eine fremde Kultur eintauchen, den Alltag 
der Menschen teilen, Herausforderungen annehmen, dar-
an wachsen.
Neues auf den Weg bringen und Hilfe leisten, Freundschaf-
ten schließen, Perspektiven wechseln, Gemeinschaft erle-
ben, eine Fremdsprache lernen ... dies alles und viel mehr 
erwartet die jungen Menschen, die von uns zu einem frei-
willigen Dienst in eine unserer GAW-Partnerkirchen ent-
sendet werden.
Vorbereitet, begleitet und betreut werden die Freiwilligen 
von Koordinator:innen und Referent:innen aus Deutsch-
land sowie langjährigen Partner:innen vor Ort.
Wir bieten Einsatzstellen in Spanien, Italien, Portugal,  
Rumänien, Argentinien, Brasilien und Paraguay.
*Alle Informationen rund um den Dienst, die Einsatzstellen 
und zur Bewerbung online unter: 
**www.gaw-wue.de* 
http://www.gaw-wue.de


